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40. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Mai 2010 über die Verleihung des Rechtes zur Führung der 
Bezeichnung „Marktgemeinde“ an die Gemeinde Kammern im Liesingtal (politischer Bezirk Leoben).

41. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Mai 2010 über die Verleihung des Rechtes zur Führung eines 
Gemeindewappens an die Gemeinde Hainsdorf im Schwarzautal  (politischer Bezirk Leibnitz).

38.

Gesetz vom 23. März 2010, mit dem das Steiermärkische Leichenbestattungsgesetz 1992 geändert 
wird

Der  Landtag Steiermark hat beschlossen:

  

Das Steiermärkische Leichenbestattungsgesetz 1992, LGBl. Nr. 45/1992, zuletzt in der Fassung LGBl. 
Nr. 56/2006, wird wie folgt geändert:

  

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Die/Der im Rahmen des organisierten Notarztsystems beigezogene Notärztin/Notarzt (§ 40 Ärztegesetz) 
ist berechtigt, die Feststellung des eingetretenen Todes zu treffen, die Todesursache vorläufig zu beurteilen und 
die Zustimmung gemäß § 6 Abs. 1 anstelle der zuständigen Totenbeschauerin/des zuständigen Totenbeschauers 
zu erteilen, wobei die Leiche nicht aus dem örtlichen Zuständigkeitsbereich der zuständigen Totenbeschauerin/
des zuständigen Totenbeschauers entfernt werden darf. Danach ist die zuständige Totenbeschauerin/der 
 zuständige Totenbeschauer möglichst umgehend zu verständigen und hat die Aufgaben der Totenbeschau 
weiter zuführen.“

  

2. Dem § 44 wird folgender Abs. 5 angefügt:

   „(5) Die Einfügung des § 3 Abs. 5 durch die Novelle LGBl. Nr. 38/2010 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag, das ist der 2. Juni 2010, in Kraft.“

 Landeshauptmann Landesrätin 
 Vo v e s  Vo l l a t h
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39.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 19. April 2010 über die Neufestlegung des 
Ortsbildschutzgebietes in Birkfeld

Auf Grund des § 2 Ortsbildgesetz 1977, LGBl. Nr. 54/1977, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 71/2001, wird 
verordnet:

§ 1

Schutzgebiet

Die in der Anlage  –  eine Planzeichnung im Maßstab 1 : 5000 auf Grundlage der Digitalen Katastralmappe 
(DKM)  –  dargestellten Teile der Marktgemeinde Birkfeld werden zum Schutzgebiet nach dem Ortsbildgesetz 
1977 erklärt. Die Anlage bildet einen Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 2. Juni 2010, in Kraft.

§ 3

Außerkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die 
Festlegung eines Schutzgebietes nach dem Ortsbildgesetz 1977 in Birkfeld, LGBl. Nr. 59/1993, außer Kraft.

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
Landeshauptmann Vo v e s

40.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Mai 2010 über die Verleihung des 
Rechtes zur Führung der Bezeichnung „Marktgemeinde“ an die Gemeinde Kammern im Liesingtal 

(politischer Bezirk Leoben)

Auf Grund des § 3 Abs. 2 und 4 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115, zuletzt in der 
Fassung LGBl. Nr. 29/2010, wird verordnet:

§ 1

Der im politischen Bezirk Leoben gelegenen Gemeinde Kammern im Liesingtal wird mit Wirkung vom 
1. Juli 2010 das Recht zur Führung der Bezeichnung „Marktgemeinde“ verliehen.

§ 2

Über diese Verleihung wird der Gemeinde Kammern im Liesingtal eine Urkunde ausgefertigt.

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
Landeshauptmann Vo v e s

/.
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41.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Mai 2010 über die Verleihung des 
Rechtes zur Führung eines Gemeindewappens an die Gemeinde Hainsdorf im Schwarzautal 

 (politischer Bezirk Leibnitz)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115, in der Fassung der 
Kundmachung LGBl. Nr. 29/2010 wird verordnet:

§ 1

Der im politischen Bezirk Leibnitz gelegenen Gemeinde Hainsdorf im Schwarzautal wird mit Wirkung vom 
1. Juni 2010 das Recht zur Führung eines Gemeindewappens mit folgender Beschreibung verliehen:

„In silbernem grün eingefasstem Schild ein in grünen Kleeblattschnitt (2 : 1) ausgehender Schildfuß, aus 
diesem wachsend unter grünem eingebogenem Schildhaupt ein konturierter sechseckiger Kapellenturm mit 
schwarzer Zwiebelhaube, aufgestecktem dreiarmigem Kreuz und schwarzen, silbern durchbrochenen Fenster-
balken.“

§ 2

Die der Gemeinde Hainsdorf im Schwarzautal ausgefertigte Wappenurkunde enthält die Beschreibung und 
eine Abbildung des Gemeindewappens.

Für die der Steiermärkischen Landesregierung: 
Landeshauptmann Vo v e s
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